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BERLINHILFE

Andreas Burger, Joachim  Jäckle

Die fiskalische und verteilungspolitische 
Problematik von Berlindarlehen

Die Förderung der Berliner Wirtschaft durch Berlindarlehen und der damit verbundene 
Subventionsaufwand ist beträchtlich. Allein die 1987gezeichneten Darlehen verursachten 
Steuerausfälle von rund 700 Mill. DM. Erscheint diese Fördermaßnahme aus fiskalischer 

und verteilungspolitischer Sicht noch sinnvoll? Welche Alternativen bieten sich an ?

Im Rahmen der Berlinförderung hat der G esetzgeber 
eine Reihe von Regelungen geschaffen, die die W ett

bewerbsfähigkeit der Berliner W irtschaft stärken und 
den W ohnungsbau in Berlin anregen sollen. Hierzu ge
hören auch die Berlindarlehen. Sie werden von Privat
personen und Unternehm en gegeben und fließen en t
weder direkt oder über bestim m te, im Berlinförderungs
gesetz näher bezeichnete Kapitalsam m elste llen den 
Berliner Unternehm en und Bauherren zu. G egenüber 
m arktüblichen Krediten zeichnen sich die Berlindarle
hen dadurch aus, daß die privaten Darlehensgeber im 
Zeichnungsjahr einen bestim m ten Anteil des D arle
hensbetrages von der S teuerschuld abziehen können. 
Da viele Anleger aufgrund dieser steuerlichen Förde
rung bereit sind, eine unterhalb des M arktniveaus lie
gende Nom inalverzinsung zu akzeptieren, fließt den 
Kreditnehm ern in Berlin Fremdkapital zu äußerst günsti
gen Konditionen zu.

Die Bedingungen, unter denen Berlindarlehen ge
zeichnet werden können, sind im einzelnen recht unter
schiedlich. Bei Darlehen gemäß § 16 Berlinförderungs
gesetz, die der Finanzierung betrieb licher Investitionen 
in Berlin dienen, beträgt der S teuerabzugsbetrag 12% 
der Darlehenssum m e. Die Verzinsung liegt -  bei einer 
Laufzeit von derzeit 8 bis 12 Jahren -  im allgem einen 
zwei bis drei Prozent unterhalb des Z inssatzes für ver
gleichbare F inanzanlagen. Dem gegenüber ist bei Dar
lehen gemäß § 17 BerlinFG, die zur F inanzierung von

A ndreas Burger 29, Dipl.-Volkswirt. und Joachim  
Jäckle, 29, Dipl.-Volkswirt, s ind w issenschaftliche  
M itarbeite r am Institut für F inanzw issenschaft der 
Universitä t Freiburg.

102

Baum aßnahm en in Berlin vergeben werden, ein einmali
ger Abzug von 20 % des Darlehensbetrages bei der Ein
kom m ensteuerschuld möglich. Hierbei handelt es sich 
entweder um unverzinsliche, in g leichen Jahresbeträ
gen zu tilgende Darlehen m it einer Laufzeit von zehn 
Jahren oder um verzinsliche Darlehen m it einer Laufzeit 
von m indestens 25 Jahren.

Von 1962 bis 1987 wurden insgesam t Berlindarlehen 
in Höhe von 47,4 Mrd. DM geze ichne t’. Der dam it ver
bundene Subventionsaufwand ist nach w ie vor erheb
lich. Allein für die im Jahr 1987 gezeichneten Berlindar
lehen in Höhe von 4,4 Mrd. DM beliefen sich die Steuer
ausfälle auf 700 Mill. DM^. D iese staatlichen M ittel be
günstigen in erster Linie die Kreditnehm er in Form ge
ringerer Z inszahlungen. Soweit jedoch der gewährte 
S teuerabzug dazu führt, daß die Rendite von Berlindar
lehen über dem Niveau verg le ichbarer Anlageformen 
liegt, werden auch die Darlehensgeber begünstigt.

Zur Beurteilung der Berlindarlehen können unter
schied liche Kriterien herangezogen werden. Die folgen
den Ausführungen befassen sich lediglich m it der 
Frage, ob die derzeitige Förderung der Berliner Wirt
schaft durch Berlindarlehen aus fiskalischer und vertei
lungspolitischer S icht sinnvoll ist. ln diesem  Zusam m en
hang wird auch untersucht, ob eine direkte Subventio
nierung in Form von Z inszuschüssen zu einer geringe
ren fiskalischen Belastung führen würde. Dabei werden 
die den Berlindarlehen zugrunde liegenden Zielsetzun
gen nicht in Frage gestellt.

' Vgl. Ja h re sb e rich t 1987 d e r L a n deszen tra lban k  in Berlin .

^ Vgl. S u b ve n tio n sb e rich t 1985-88. BT -D rucksache 11/1338. S. 152; 
sow ie  Ja h re sb e rich t 1987 d e r L a n deszen tra lban k  Berlin .
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Das Entscheidungskalkül der Anleger

Berlindarlehen werden unter der Voraussetzung e i
nes rationalen Verhaltens der Anleger nur dann gezeich
net, wenn ihre Nettorendite m indestens ebenso hoch ist 
wie die vergleichbarer F inanzanlagen. Ob dies der Fall 
ist, hängt in erster Linie von dem  G renzsteuersatz des 
Steuerpflichtigen ab. Dies soll im folgenden am Beispiel 
der unverzinslichen Berlindarlehen nach § 17 BerlinFG 
verdeutlicht werden.

Unverzinsliche Darlehen nach § 17 BerlinFG sind für 
den Darlehensgeber dann vorteilhaft, w enn der Barwert 
des Steuerabzugs von 20 % über dem Barwert der Z ins
erträge einer vergle ichbaren Anlage liegt. Bei der Ver
gleichsanlage handelt es sich um eine Verm ögensan
lage, die hinsichtlich Verzinsung, T ilgung und Laufzeit 
dem Berlindarlehen entspricht. Da sich durch den 
Steuerabzug das Nettoeinkom m en der S teuerpflichti
gen um diesen Betrag erhöht, m üssen die Nettoerträge 
der Vergleichsanlage, d. h. deren Z inserträge nach 
Steuern, als Vergleichsgröße herangezogen werden. 
Das Vorteilskriterium für den Anleger lautet dann^:

(1) 0 , 2 . D 2 ( D . q " - , . 9 ^ . i

D = Darlehensbetrag 
q =  Nettozinsfaktor der Vergleichsanlage 
n = Laufzeit des Berlindarlehens 
r = JährlicheT ilgung des Berlindarlehens

Die jährliche T ilgung beträgt bei den unverzinslichen 
Berlindarlehen 10%  des Darlehensbetrages, die Lauf
zeit zehn Jahre. Setzt man diese W erte in G leichung (1) 
ein und löst sie nach q auf, so zeigt sich, daß Berlindarle
hen nur dann vorte ilhaft sind, wenn der Nettozins ver
gleichbarer Anlagen nicht m ehr als 4,3 % beträgt. In A b 
hängigkeit vom jeweiligen G renzsteuersatz lassen sich 
daraus die zugehörigen Bruttozinssätze errechnen:

werden Berlindarlehen nur von Anlegern m it einem 
G renzsteuersatz von 33,8 % oder m ehr gezeichnet.

Dies gilt allerd ings nur unter der eingangs aufgestell
ten Präm isse, daß sich die Anleger rational verhalten. 
Faktisch dürfte dies keineswegs im m er der Fall sein -  
nicht zuletzt deshalb, weil Berlindarlehen oft in Verbin
dung m it anderen Anlageform en w ie z. B. Lebensversi
cherungen angeboten werden und dies den Renditever
gleich erschwert. Insofern ist zu erwarten, daß Berlin
darlehen te ilweise auch jenseits der in der Abbildung 
dargestellten Rentabilitä tsgrenze gezeichnet werden.

Fiskalische Beurteilung

W elche Konsequenzen ergeben sich nun für die fiska
lische Belastung des Staates? Da die Rendite der unver
zinslichen Berlindarlehen vollständig auf den S teuerab
zug von 20 %  zurückzuführen ist, gibt die Funktion in 
dem Schaubild auch die S teuerausfälle wieder, die der 
Staat in Abhängigkeit von dem G renzsteuersatz des 
Steuerpflichtigen erleidet, und zwar ausgedrückt als 
Prozentsatz des Darlehensbetrages. Die anfallenden 
Steuerausfälle setzen sich aus zwei Kom ponenten zu
sammen. Zum einen entstehen unm itte lbar S teuerm in
dereinnahm en durch den Steuerabzug von 20 %  der 
Darlehenssum m e. Ihr Barw ert ist identisch m it dem Bar
w ert der Z inserträge, die sich bei einem mit 4 ,3 %  ver
zinsten Darlehen ergeben (vgl. G leichung 1). Der dar
aus resultierende jährliche Subventionsaufwand läßt 
sich -  auf die Laufzeit des Darlehens verteilt und bezo
gen auf den Darlehensbetrag -  durch die Strecke AB in 
der Abbildung ausdrücken. Daneben entstehen indirekt 
S teuerausfälle dadurch, daß den Anlegern in Form des 
S teuerabzugs steuerfreie Kapitalerträge zufließen. Bei 
einem G renzsteuersatz von 38,6 % entsprechen sie der 
Strecke BG in dem Schaubild.

(2) W = ( i ^ )
i „  =  Bruttozinssatz
Br
i., = Nettozinssatz
N

t’ = Grenzsteuersatz des Steuerpflichtigen

Setzt man für ¡n  den W ert von 4,3 % ein, so erhält man 
die in dem Schaubild abgebildete Funktion. Sie grenzt 
den Bereich ein, innerhalb dessen Berlindarlehen vor
teilhafter sind als vergle ichbare Anlagen.

Beträgt der M arktzins i^^ beispielsweise 6 ,5 % , so

 ̂ Dabei w ird unterste llt, daß  de r S teue rabzu g  innertnalb e in e s  Jahres  
realisiert w erden kann. S om it en tsp rich t d e r B a rw e rt des  S teue rabzu gs 
dem nom inellen W ert.

Die Rendite unverzinslicher Berlindarlehen 
bei unterschiedlichen Grenzsteuersätzen
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W ürde der Staat direkt am Kapitalm arkt auftreten und 
die dort aufgenom m enen Kredite durchi Z inssubventio
nen so stark verbilligen, daß das Nom inalzinsniveau der 
Berlindarlehen erreictnt wird, so müßte er im Fall der un
verzinslichen Berlindarlehen jährlich 6 ,5%  des Darle
hensbetrages aufwenden, wenn der M arktzins 6 ,5%  
beträgt. Die fiskalische Belastung entspräche som it der 
Strecke AC in dem Schaubild. Vergleicht man diese Be
lastung mit jener, die bei der Zeichnung von Berlindarle
hen anfällt, so zeigt sich, daß ab einem G renzsteuersatz 
von 33,8 % Berlindarlehen aus fiskalischer S icht ungün
stiger sind (vgl. den schraffierten Bereich indem  Schau
bild). Da Berlindarlehen bei einem Marktzins von 6,5 % 
erst ab einem G renzsteuersatz von 33,8 % die Rentabi
lität vergle ichbarer Anlagen erreichen, werden sie bei ra
tionalem  Verhalten der Anleger nur von S teuerpflichti
gen gezeichnet, deren G renzsteuersatz über 33 ,8%  
liegt. Somit ist die Förderung der Berliner W irtschaft 
durch Berlindarlehen im Norm alfall fiskalisch ineffizient.

Dieser Effekt w irkt sich in g le ich e rw e ise  bei den ver
z inslichen Berlindarlehen aus. DieTabelle zeigt die Brut
torendite von Berlindarlehen nach § 16 BerlinFG, Typ A, 
bei unterschiedlichen G renzsteuersätzen.

Die S treuung der Bruttorenditen entsteht w iederum  
dadurch, daß die S teuerpflichtigen einen bestim m ten 
Darlehensanteil -  in diesem  Fall 12%  -  von der S teuer
schuld abziehen können. Bei einem M arktzins von 
6,5 % erzielen S teuerpflichtige in der unteren Proportio
nalzone eine Bruttorendite, die im wesentlichen den 
M arktkonditionen entspricht. Dem gegenüber erhalten 
S teuerpflichtige mit einem höheren G renzsteuersatz

eine Zusatzrendite von bis zu 2 % . Die G esam tbela
stung, die der Staat zusätzlich zu tragen hat, hängt des
halb davon ab, w ie hoch der G renzsteuersatz ist, den 
die Zeichner von Berlindarlehen im Durchschnitt zu zah
len haben.

Die bisherige Kritik bezog sich auf die fiskalische Inef
fizienz, die aufgrund der S teuerfre iheit der S teuerab
zugsbeträge entsteht. Sie betrifft a lle Formen der Berlin
darlehen. Bei den unverzinslichen Berlindarlehen nach 
§ 17 BerlinFG kommt hinzu, daß eine Anpassung der 
Darlehenskonditionen bei nachgebendem  Zinsniveau 
nicht möglich ist. Die fiskalische Ineffizienz dieser Darle
hensform  ist deshalb um so höher, je  n iedriger das 
M arktzinsniveau ist. Außerdem  können Berlindarlehen 
nach § 17 BerlinFG durch Kredite refinanziert werden. 
Da Unternehm en die Frem dkapita lzinsen gew innm in
dernd absetzen können, wird der Staat zusätzlich bela
stet, wenn die Erträge der K reditgeber mit einem ge
ringeren G renzsteuersatz besteuert werden.

Ein zusätzlicher Aspekt ergibt sich, wenn man die Be
lastung der e inzelnen G ebietskörperschaften berück
sichtigt. Die steuerliche Förderung belastet nicht nur 
den Bund, sondern auch die Länder und die Gemeinden 
entsprechend ihrem Anteil an der E inkom m ensteuer 
Auf diese W eise kann der Bund einen Teil der Lasten, die 
bei der Berlinförderung entstehen, auf die nachgeordne- 
ten G ebietskörperschaften abwälzen. Für ihn ist die 
steuerliche Förderung von Berlindarlehen som it eine fis
kalisch attraktive Lösung, auch wenn sie für den Staat 
insgesam t ineffiz ient ist.

Rendite von Berlin-Darlehen gemäß 
§ 16 Berlinförderungsgesetz, Typ A’

G renz- R endite- Z u sa tz re n d ito  jä h rlich e  abso lu te
Steuersatz  vo r S teuern  bei e inem  M ark t- V e rgü nstigunge n

zins von 6.5  bei e inem  D arlehen

0 5,98 0.52

in H öhe  von 
100 00  DM

-  52

22 6.54 t 0,04 4

30 6,83 i 0,33 33

35 7,06 • 0,56 56

40 7,31 t 0.81 81

45 7,62 > 1.12 112

50 7,98 • 1,48 148

56 8.52 • 2 .02 202

’ K o nd itio nsube rs ich t de r B e rline r Industriebank AG vom  25. 2. 1988 s o 
w ie  e igene  B e rech nungen . E rspa rn isse  bei de r K irchensteuer, d ie  a u f
g rund  de r M inde run g  de r E inkom m e ns te ue rsch u ld  cm tre ten  können, 
w u rde n  bei de r R end itebe rechn ung  n ich t be rücks ich tig t.
^ D ie R end ite  vo r S teuern  de r B e rlm da rlchen  e rg ib t s ich  a ls  fik tive r Er
trag vo r S teuern , da der E rtrag aus den D a rlehen  auch s teue rfre ie  Eie- 
m en te  entha lt.
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Verteilungspolltische Sicht

Die G estaltung der Berlindarlehen läßt es angem es
sen erscheinen, auch Verte ilungsgesichtspunkte anzu
sprechen, Es soll im folgenden gezeigt werden, welche 
Vorteile Berlindarlehen für bestim m te E inkom m ens
schichten haben. W ie ausgeführt, läßt sich der G esam t
vorteil aus der Zeichnung von Berlindarlehen in zwei 
Teile zerlegen. Zum einen ergibt sich aus der M öglich
keit, die S teuerschuld um einen bestim m ten Prozent
satz der Darlehenssum m e zu verringern, eine für alle 
E inkom m ensschichten gleich hohe Nettoverzinsung. 
Zum anderen ist aber die Besteuerung des Anlegers zu 
berücksichtigen und zu fragen, w ie hoch die Bruttover
zinsung einer G eldanlage sein müßte, um denselben 
Nettoeffekt zu erzielen. Diese fiktive Bruttorendite ist ab
hängig vom G renzsteuersatz des Anlegers. Je höher 
der G renzsteuersatz ist, desto höher ist die Bruttoren
dite und um gekehrt. Bei E inkom m en mit einem G renz
steuersatz von 0 entspricht der Netto- dem  Bruttovorteil.

W IR TSC HAFTSD IEN ST 1989/11
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Aus diesem Tatbestand können zwei Ergebnisse ab
geleitet werden:

□  Wird die Besteuerung von Kapitalerträgen m itbe
rücksichtigt. so fo lg t für Bezieher hoher Einkommen 
durch die Zeichnung von Berlindarlehen eine ungleich 
höhere Bruttorendite als für Bezieher n iedriger E inkom 
men. Dieser Zusam m enhang wird aus der Tabelle deut
lich. Umgekehrt form uliert: Im Vergleich zu e iner a lte rna
tiven Geldanlage erzielen Bezieher hoher Einkommen 
eine höhere Nettorendite als Bezieher n iedriger E inkom 
men. Damit wird für ein und denselben Anlagetatbe
stand eine mit dem G renzsteuersatz variierende Brutto
verzinsung gewährt. Die Zeichnung einer Anleihe auf 
dem Kapitalmarkt gewährt gegenüber allen M arktte il

nehmern dieselbe Bruttorendite, die Nettorendite sinkt 
mit steigendem G renzsteuersatz. Die Begünstigung hö
herer Einkommen durch die höhere Bruttorendite ist 
auch in absoluten Beträgen beträchtlich, w ie ein e in fa
ches Beispiel m it Zahlenwerten aus der Tabelle zeigt: 
Ausgehend von einem M arktzinssatz von 6 ,5%  und ei
ner Darlehenshöhe von 10000 DM erhält der Anleger in 
der unteren Proportionalzone gegenüber einer M arktan
lage einen Vorteil von jährlich 4 DM. Bei Anlegern aus 
dem Bereich der oberen Proportionalzone liegt dieser 
Vorteil im genannten Beispiel bei über 200 DM jährlich, 
das heißt beim SOfachen.

□  Da der Vorteilsrechnung die Bruttobetrachtung zu 
grunde liegen muß, ergibt sich ein weiterer Begünsti
gungseffekt für Bezieher höherer Einkommen. Je höher 
der Grenzsteuersatz des E inkom m ensbeziehers ist, de
sto höher kann der M arktzinssatz sein, ohne daß eine 
Anlage in Berlindarlehen unvorte ilhaft wird. Für Bezie
her von Einkommen mit einem  G renzsteuersatz von 0 
ist dagegen eine Zeichnung von Berlindarlehen unren
tabel. Bei den unverzinslichen Darlehen reicht d ieser 
Tatbestand bis in m ittlere E inkom m ensschichten, insbe
sondere dann, wenn der M arktzinssatz sehr hoch ist. 
Für Bezieher von Einkom m en, die den Spitzensteuer
satz zu bezahlen haben, ist eine Anlage in Berlindarle
hen deshalb nur in ausgesprochen seltenen Fällen nicht 
mehr rentabel.

Aus verteilungspolitischer S icht gibt es noch einen 
weiteren Kritikpunkt. Die Zeichnung von Berlindarlehen 
ist so gestaltet, daß der Umfang des Abzugs von der 
Steuerschuld m aximal 50 %  derselben betragen darf. 
Damit soll die Inanspruchenahm e der steuerlichen Ver
günstigung durch diese Darlehen nach oben begrenzt 
werden.

Dies bedeutet, daß zum  Beispiel bei einem G renz
steuersatz von 22%  bis zu 55 %  des Jahreseinkom 
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mens in Berlindarlehen angelegt werden können. Das 
folgt aus der Bedingung:

(3) 0 , 2 D > 0 , 5 - t - Y

D =  Darlehensbetrag
t =  Steuersatz
Y =  zu versteuerndes jährliches Einkommen

Der prozentuale Einkom m ensanteil, der in Berlindar
lehen fließen kann, erhöht sich m it steigendem  Einkom 
men. Bei einem Grenz- und Durchschnittssteuersatz 
von 56 %  erre icht diese Relation das 1,4fache des Jah 
reseinkom m ens. Insofern wird dem verte ilungspoliti
schen Ziel durch diese Regelung überhaupt nicht ent
sprochen.

Allerdings dürfte selbst unter Berücksichtigung von 
Kreditaufnahm en im Zusam m enhang m it der Zeich
nung der Berlindarlehen diese O bergrenze praktisch 
unwirksam  sein. Zugunsten e iner größerenTransparenz 
könnte man auf dieses G estaltungsm erkm al deshalb 
verzichten.

Folgerungen

Es konnte gezeigt werden, daß Berlindarlehen weder 
aus fiskalischer noch aus verte ilungspolitischer Sicht 
befriedigend gestaltet sind. Andere Lösungen, welche 
zu besseren Ergebnissen führen, sind denkbar.

So könnte der S taat die Begünstigungseffekte für die 
G läubiger von Berlindarlehen dadurch umgehen, daß er 
selbst Kredite am Kapitalm arkt aufnim m t und diese an 
Kreditnehm er in Berlin zinsverb illig t weitergibt. Er stellt 
sich dadurch fiskalisch besser. Auch die verte ilungspoli
tische Problem atik ist nicht m ehr so groß, da die ungle i
che Verteilung der steuerlichen Vorteile aus den Berlin
darlehen für die G läubiger entfällt. Eine andere m ögli
che Form der Subvention sind direkte Investitionszu
schüsse. Sie könnten gezie lter e ingesetzt werden und 
sind ebenfalls sowohl fiskalisch als auch verte ilungspoli
tisch besser als die herköm m lichen Berlindarlehen. Bei
den A lternativen ist gem einsam , daß die Steuervergün
stigung für die G läubiger entfä llt und dam it ein Beitrag 
zum Subventionsabbau gele istet wird, ohne daß die 
Ziele der Berlinförderung beeinträchtigt werden.

A llerdings hat eine Reform Ausw irkungen auf die La
stenverteilung zw ischen den Gebietskörperschaften. 
Länder und G em einden erhalten entsprechend ihrem 
Anteil an der E inkom m ensteuer M ehreinnahm en durch 
den W egfall der s teuerlichen Vergünstigungen. Dies gilt 
zwar auch für den Bund, jedoch wird er per saldo zusätz
lich belastet, da er die Z inssubventionen bzw. Investi
tionspräm ien allein tragen müßte.
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